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Anlage 3 

Flurstückübersicht 
/ .. 

I. 

Gemarkung Anklam Peenedamm, Flur 3 

46/1 47/1 49/1 50/2 55/1 56/1 57/1 
58/1 59/1 60/1 61/1 126/1 127/1 

Hinweis auf die Jahresfrist zu Geltendmachung 
von Verfahrensfehlern 

Hinsichtlich der Unbeachtlichkeit von Mängeln sowie der Behebung von Fehlern bei dem 
Verfahren zum Erlass dieser Verordnung wird gemäß § 16 Absatz 3 des 
Naturschutzausführungsgesetzes genannten Verfahrensvorschriften nach § 16 Absatz 2 
des Gesetzes unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung gegenüber dem Landrat als untere 
Naturschutzbehörde, 17 489 Greifswald, Feldstraße 85a, geltend gemacht worden ist. 

Greifswald, den /lt Of {()/.o 
...... 

jav{ 
Land reis Vorpommern-Greif 
Mic el Sack 
Der andrat 
al untere Naturschutzbehör 

Bekanntmachungsvermerk: 
Bekannt gemacht durch Veröffentlichung auf der Homepage http://www.kreis-vg.de 
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